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Niemand, der die Auseinandersetzung der katholischen Kirche mM1t den Mächten
un Ideen des Lıberalismus 1m Jahrhundert kennt, wırd darüber verwundert
se1n, daß das Problem der Religionsfreiheit auf der dritten Siıtzung des zweıten
Vatikanischen Konzıils aufs heftigste diskutiert worden 1St. Konservatıve Konzils-
vater un ihre Theologen machten den Fortschrittlichen den Vorwurf, S1e näh-
INnen die Beweise in dieser Sache VOTr allem Aaus der modernen personalistischen
Philosophie un einem säkularisierten Staatsverständnis, wenıger A4aUus der Lehre
der Kirche: Ja, S1e hätten ihre, der Kırche, Tradition 1Ns Gegenteıl verkehrt. Denn
Relıgionsfreiheit als ein Recht, ach dem eigenen Gewı1ssen leben, auch WENN CS

in relıg1öser Hınsıicht ITtf, un die eigene (auch ırrıge) Religion öftentlich be-
kennen, könne CcS nach katholischer Glaubensüberzeugung nıcht geben. Dem An-
dersgläubigen se1 allerdings Umständen Aaus Streng sıttlicher Verpflichtung
Toleranz gewähren.

Diese Väter scheinen, zumal Zugrundelegung der kırchlichen Tradıition
des Jahrhunderts, recht haben In diesem Jahrhundert muß te S1'  ch die Kırche
bekanntlich mi1t einem autklärerischen Liıberalismus, der betont un: kämpferisch
antiklerikal, antikirchlich un antıchristlich WAar, auseinandersetzen. Das gC-
schah leider aufs Ganze gesehen rein negatıv!. Man Setztie sich nıcht eigentliıch
unterscheidend-kritisch mi1t den Ideen VO  a} 1789 auseinander; 1INAan blieb den alten
Ideen un feudalen Institutionen, dem Bündnis von Ihron un Altar verhaftet,
dachte konservatıv un handelte zunächst un autf weıte Strecken restauratıv. So
schrieh Gregor CM 1n seiner Enzyklika „Mırarı VOS  D (1832) „Aus der Quelle
dieser verderblichen Gleichgültigkeit (gemeınt 1St der relig1öse Indifterentismus der
Autklärer) flıeßt jene törıchte un ırrıge Meınung oder besser Jjener Wahnsinn,
CS solle für jeden die Freiheit des Gewı1ssens verkündet und erkämpft werden. Die-
SCIMN seuchenartigen Irrtum bereitet den Weg jene übervolle un ma{fßlose Freiheıit
der Meinungen, welche ZUuU Schaden der kirchlichen un bürgerlichen Sache sich
weıtherum verbreıtet. Dabe!] o1bt 65 manche, die mi1t orößter Unverschämtheit be-
haupten, daß die Religion Aaus ıhr ZEW1SSE Vorteıile z1ıehe.“ Miıt diesen un Ühn-
lichen kırchlichen Dokumenten der damalıgen eıt begründete die Onservatıve
Gruppe ihre Meıinung un warf iıhren Gegnern Unkirchlichkeit VOT,.

Aubert, Der Syllabus, ın dieser-Zschr. 175 (1964/65),
Zitiert nach Marmy, Mensch und Gemeijnnschaft in cQhristlicher Schau (Freiburg/Schweiz Nr
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Der yemeinsame Ausgafigspunkt
Der konservatıven WwW1e der fortschrittlichen Gruppe 1St eın un dasselbe in der

Oftenbarung begründete Menschenverständnis eigen. Beide verstehen en Men-
schen als eın Geschöpf Gottes, das ursprüngliıch ZUrr unmittelbaren Teilnahme
göttlichen Leben berufen wurde, sich 1n der Sünde dieser Berufung versagte, durch
die erlösende und heiligende 'Iat Christ1 aber das anfängliche Gottesverhältnis der
Substanz nach wiedergewann, ein Verhältnis, das sich, den Antang überbietend,
„wunderbarer erneuernd“ SAgtT die Liturgıie, 1m endzeitlichen Z ustand des 1mMmM-
lischen Lebens vollenden soll Auf dieses Leben hın ist jeder Mensch unterwegs.
Darauft bezieht sich, und in aller Sündhaftigkeit des menschlichen Daseins,
seine begnadete Exıstenz, darauthin 1St in seiner Ur-Dynamik ausgerichtet.

Diıesem auf Gott hın bezogenen menschlichen Leben sind jene sittlich-reli-
o1ÖSen, durch die Offenbarung (jottes in Christus erhellten un von der Kirche
verbindlich verkündigten Normen mitgegeben, die der Freiheitstat des einzelnen
vorgegeben un: aufgegeben sind. Die sittlich-relig1öse Ordnung 1St demnach 1m
von Gott geschaftenen und begnadeten Sein verwurzelt un VO  $ daher objektiv-
iınhaltlıch bestimmt. Erkannt werden die vorgegebenen Normen 1im Gewissen des
einzelnen, 1n jenem 1n der Freiheitserfahrung des Menschen sich aktuierenden und
in seiner Personmıitte wurzelnden begnadeten Organ, in der sich der Mensch se1ner
sittlich-relig1ösen Verantwortung hinsichtlich seiner Selbstverwirklichung konkret
bewußt wiırd. Dem eindeutigen un: siıcheren Spruch des Gewissens 1St unbedingt

folgen?. Dieses hat sıch allerdings StIreNg (sesetz der Sache selbst Orıen-
tieren. Die Ordnung des Sittlich-Religiösen 1st demnach ın der Einheit Zzweıer auf-
einander bezogener Omente konstitulert, der objektiv-inhaltlichen Norm und
des persönlich-subjektiven Gewıi1ssens. Damıt 1St grundsätzlich die Front

jeden „Subjektivismus“ un „Relatiyismus“ des Sıttlichen, also auch jeden
relig1ösen „Indifterentismus“ bezogen. Die Pflicht, dem Spruch des die sittlichen
Normen gebundenen Gewı1ssens folgen, auch WECNN es einzelne dieser Normen
schuldlos verfehlt, bedingt das Recht, un damıt den Freiheitsraum, in keinem Fall

diesen Gehorsam handeln mussen, Ja diesem Spruch gehorsam sein
dürfen, sSOWweılt dadurch nıcht die Rechte Dritter oder einer Gemeinschaft verletzt
werden.

Religionsfreiheit 1st Gewissenstreiheıit 1n bezug auf die relig1öse Dimension des
menschlichen Lebens un schliefßt notwendig eiınen sichtbaren un soz1ialen Aspekt
ein. In der „Erklärung ber die Religionsfreiheit“, die 1n der dritten Sıtzungs-
periode dem Konzıil vorgelegt worden 1St, wırd ausdrücklich NUur die innermensch-
lıch-soziale Selite dieser Freıiheit behandelt. Man wollte yoffenbar jeden Schein VOINl

„Indıfferentismus“ in dieser Sache vermeıden. Das Problem entsteht 1U  a dadurch,

3 Thom. Aqg.21q19a52ad2;22q60a4 ad2; De ver q 17 a 4 ad
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E ,daß die ob jéktiv-normatiite und die persönlich-subjektive Seite des Sittlich—Reli—
z1ösen ohne Schuld des einzelnen auseinandertallen können un 6S den (536-
wissensirrtum o1bt Nıcht streitig 1st s hinsichtlich einer solchen Sıtuation, dafß A AA
jeder moralisch verpflichtet ist, seinem eiıgenen Gewissen folgen, strıttig allein
1St C5S, ob die moralische Verpflichtung auch dem schuldlos irrenden Gewissen
folgen, eın persönliches Recht derart begründet, da{fß diesem im Bereich des Ofrent-
lıchen un Gesellschaftlichen eıne Pflicht entspricht. Anders formuliert: Eıgnet der A NR N S T L a
objektiven Ordnung eın Vorrang VOor der subjektiven des persönlichen Gewissens
oder umgekehrt? An der Beantwortung dieser rage entscheidet S1C| die rechtliche
Seite der Religionsfreiheit.

Dıe normatıv-objektive Betrachtung des Problems R z
Die konservatıve Gruppe schaut fast ausschliefßlich auf die der Freiheıit des Men-

schen vorgegebene und ih verpflichtende objektive Ordnung un behauptet, Nur
wer ein richtig informiertes Gewissen habe, könne 1im eigentlichen Sınn ein Recht
auf Religionsfreiheit besitzen. Nur ein solcher habe für sich selbst un für se1ne relı- ä
Z1ÖSE Gemeinschaft ein Recht, von jedem privaten un öftentlichen Zwang hinsıcht-
ich der Ausübung seiner Religion frei bleiben. Dieses echt komme demnach

.NUr, weıl allein objektiv und subjektiv 1ın der relig1ösen Wahrheit sel1end, em
katholischen Christen un der katholischen Kırche un eben ıcht den Niıcht-
Katholiken. Denn eın subjektives echt könne CS 1Ur geben, weıl un Wenn ec$s in
der objektiven, in der Sache selbst ruhenden Rechtsordnung gyründe. Nur 1m Um:-
greiıfenden einer solchen Ordnung könne der einzelne eın Rechtssubjekt sSe1in. Wer
anders dächte, würde Wahrheit un Irrtum gleichsetzen und in der Praxıs. NUur

Verwirrung un Unordnung stiften. Miıt diesem Argument lehnt z D Kardıinal
Uttavıanı das echt autf Religionsfreiheit für den relig1ös Irrenden ab „Gleıich
WI1e INan in allem die Wahrheit suchen mußß, VOTL allem in den gyöttlichen Dıngen;
und gleich Ww1e 6S eine Sache der Unverständigen 1St, die Wahrheit mıiıt dem Irrtum
gleichzusetzen, ebenso (unverständig ware es) die iırrıgen Religionen un! die wahre
für gleich halten.“ Mıt solchen Satzen wırd selbstverständlich nıcht die allge-
meın AhngenOoMMeENeE kırchliche Lehre angetLaSTteEL, da{ß InNnan auch dem schuldlos iırren-
den Gewissen folgen musse. Dıiese Ansıcht wırd sıch selbstverständlich auch für
die Tolerierung des religiösen Irtums einsetzen oder SCHAUCTFT:; des ırrenden Men-
schen, auch sofern er ırrt. ine solche Toleranz duldet Umständen auch eiınen
ın der Offentlichkeit un miıt ANSCMESSCHCN Methoden verbreiteten Irrtum. S1ie be-
Jaht aber nıcht eın Recht des Irrenden, sondern leugnet 65 ausdrücklich. Rechte Wa-
fen in der Tat Ja nıcht nur tolerieren, sondern VO  e} jedermann Z respektieren.

Ä Institutiones Jurıis Publıici Ecclesiasticı Rom 268,
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Grenze der 1n diesem Sınn tolerierten Religionsfreiheit 1St für die Konserva-fiven
das konkrete Gemeinwohl eiıner staatlich verfaßten Gesellschaft. Dieses verlangt
VOT allem den Schutz, die Förderung und Umständen das Aufeinander-
abstimmen der Rechte aller. Um den Mißbrauch des Gemeinwohltitels durch se1ne
Identifizierung miıt einer willkürlich DgESEIZICH „Staatsraäson“, 7 B totalıtärer
Mächte, nach Möglichkeit verhindern, wiırd 1m Unterschied ZU ersten 1m

konziliaren Vorschlag als Grenze der Religionsfreiheit die fundamentale
Verletzung des Ziels der Gesellschaft, die Verletzung „des (zesamts jener Be-
dingungen des soz1alen Lebens, die dem Menschen T: volleren un leichteren Er-
füllung se1nes eigenen Wesens und ABn Achtung der allen Menschen vVon Gott VeOI-

liehenen unabdıngbaren Rechte helfen“, ZENANNT. Allerdings geht die konservatıve
Gruppe 1er noch entschieden weıter. Sıe 1St der Ansıcht, da auch der Staat als sol-
cher un MI1t seinen Miıtteln den rechten Glauben verteidigen un Öördern habe
S1e vertritt klar die These, da{fß NUr 1mM „Glaubensstaat“, selbstverständlich D1UL des
rechten Glaubens, die gvottgewollte Ordnung verwirklicht werde. Zusammentas-
send annn ZEesSagtT werden: Glaubensfreiheit als Umständen tolerierte Freiheit
wiıird bejaht; E wırd aber verneınt, dafß s1e auch VO Irrenden rechtens ordern
sel. Diese Lehre befindet sıch 1m Einklang MI1t der VON Leo 111 1m Rundschreiben
„Liıbertas praestantıssımum“ (1888) dargelegten Lehre „Obgleich s1€e (die Kirche)
NUr der Wahrheit nd Sittlichkeit Rechte zuerkennt, hat s1e doch nıchts dagegen,
dafß die öffentliche Gewalt duldet, W a4s der Wahrheit un Gerechtigkeit
widerläuft, WCNN es sich darum handelt, eın größeres bel verhindern oder ein
wahres Gut erlangen oder schützen. Selbst der unendliche, gütige Gott, der
alles kann, duldet 1n seiner weısen Vorsehung manches bel 1in der Welt, teıls da-
mit nıcht größere Güter verhindert werden, teils damıt icht noch größere bel
entstehen.“

Dıe personal-subjektive Betrachtung des Problems

Geme1i1nsam 1sSt für die Gruppe der „Traditionalisten“ Ww1€e der „Fortschrittlichen“
in der Diıskussion ber die Religionsfreiheit der Ausgangspunkt: Der Mensch wird
als Geschöpf un:! Ebenbild Gottes verstanden, dem sich selbst Aaus Gnade SCn
schenkt hat Die Akzente 1n diesem gyläubigen Verständnis VO Menschen werden
aber jeweils verschieden ZESETZEL. Für die „objektivistisch“ denkende 1St der
Mensch SOZUSAaSCH 1Ur e1ın, wenngleich das entscheidende Moment ın einer ıh
greifenden gOottgesetzten Schöpfungs- un! Gnadenordnung; für die „subjektivi-
stisch“ denkende 1St vorbetont Person, dıe als solche der Welt gegenübersteht
un! diese autf sıch bezieht. Der Mensch 1St ein (relatıv) in sıch selbst stehendes,
sıch selbst wissendes, ber sıch selbst in Freiheit verfügendes Subjekt. Er 1St als

Zitiert nach Marmy Nr 125
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Um die Religionsfreiheit
Mensch Menschen jene Mitte, von der her die \Wéit als eine menschliche ent-

wortfen WI1rd. In der Gestaltung einer solchen Welt, die als geschichtliche und natu-
rale der Freiheıit des einzelnen vorgegeben 1St, wırd der Mensch wachsend selbst.
Seine ihm überantwortete Existenz hat gemäfß dem Spruch se1nes eigenen (50=
WI1SSENS, das ıcht Menschen, sondern Moment seiner Personmuitte cselber
ist, realıseren. So un 19888  —$ übernıimmt die auf Gott hın ausgerichtete Dyna-
mık se1ines „Ierzens”; öftnet sich ıhm darın un gewinnt vVvon iıhm her die über-
natürliche Fülle se1ines Se1ns. Das gilt auch och VO  3 jenen Taten, die Aaus einem
schuldlos irrenden Gewiıissen DESETZT sSind Dıiıesen Sachverhalt deutete Kardınal Bea

„Der ın Glauben Irrende 111 persönlıch das Sıttengesetz erfüllen un
erfüllt N auch wirklich un damit den Wıillen Gottes, Wenn auch 11LULE einschlufß-
welse und NUr S! w1e N ıhm konkret möglıch 1St, nach dem Urteil se1nes Ge
WI1SSENS, das sıch ach besten Kräften gebildet hat und darum ach einem
Gewıssen, auch WenNnn die Urteile dieses Gew1ssens objektiv falsch sind.“ Ö

Der moralischen Verpflichtung, dem eigenen Gewi1issen folgen, entspricht eın
Recht des gewissensmäßig Handelnden aut dieses Handeln. Es 1St ein subjekt1-
VES, eın persönliches, eın unabdingbares un allgemeines Menschenrecht, das sich
auch, wenngleich der Berücksichtigung des Gemeinwohls, greitbar im Z7W1-
schenmenschlichen Bereıich auswirken muß un darf. Von daher gehört die eli-
yionsfreiheit den tundamentalsten Menschenrechten, deren Nichtanerkennung
schweres Unrecht iın der objektiven Rechtsordnung ware. Die Gruppe der fort-
schrittlichen Konzilsväter weıiß sıch 1n ihrer Ansıcht durch Johannes bestä-
tigt, der in sei_nem Rundschreiben „Pacem in terrıis“ (1963) erklärte: Z den
Menschenrechten gehört auch das Recht, Gott der rechten Norm des Gewiı1ssens EeNt-

sprechend verehren un seine Reliıgion privat un Söffentlich bekennen.“ 7
Miıt Recht bezeichnet Ebneter diesen echten Lehrfortschritt mIi1t dem Satz: „Von
der Toleranz ZUr relig1ösen Freiheit.“

Dıskussion der Argumente

Um in der gew1ßß iıcht unproblematischen rage der Religionsfreiheit einem
richtigen Urteil kommen, wollen WIr die Beweisführung beider Parteıen bezüg-
liıch iıhres geistesgeschichtlichen un theologischen Hıntergrundes prüfen. Die kon-
servatıve Gruppe versteht sich 1ın der Sache Religionsfreiheit zunächst als Verteidi-

Ö  6 Bea, Religiöse Freiheit und Wandlungen der Gemeinschaft, 1n dieser Zschr. 173 (1963/64), 371
Herder-Bücherei 156, Über die Worte: „ad recCLam cOonsciıentlae SU4aL€ normam“, entstand eın Disput. Ist das

Wort „recta“” 1n einem objektiven Sınn deuten oder 1M Sınn V O'  - „sorgfältig“ gebildet, also auch VO  3 einem Ge-
Wissen, das aut die Wahrheit der Sache hinzielt und diese trotzdem schuldlos und unüberwindlich vertehlen kann?
Die Zweite Deutung scheint allein der Intention des Papstes entsprechen. Das geht AausSs dem Zusammenhang des
Textes hervor, In dem 6S dıe allgemeinen Menschenrechte geht. Dazu kommt noch, dafß 1er 54112 ftenbar auf
Artiıkel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der UN:'!  ® angespielt ist, ın der als Subjekte all-
gemeiner Menschenrechte icht DUr Menschen eines objektiv-richtig gebildeten Gewissens gemeıint sind.

Orientierung Nr. 18, 202
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gerin der irchlichen Tradition und ann siıch MIt einigem Recht auf jene Doku-
berutfen, 1n denen S1C]  h das Ergebnis der Auseinandersetzung der Kirche Mmit

dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts niedergeschlagen hat Die „Fortschrittli-
aen  CC wandten dagegen eın, diese Dokumente seil1en schr sorgfältig, nämlich
Berücksichtigung der bestimmten Adressaten MIt ihren weltanschaulichen und poli-
tischen Tendenzen in einer einmalıgen historischen Stunde, auftf ihren eigentlichen
überzeitlichen Lehrgehalt hın prüfen. S1e bezögen sich vorwiegend auf die sach-
liıch-objektive Seıite des Problems, aut die Notwendigkeıt, das Gewissensurteil
Gesetz der Sache, 1er der gOLLgESETZLEN Ordnung, bılden. Es würde darin
VOr allem un das mMi1t vollem Recht jeglicher relig1öse Indiferentismus VOI-

worten. Dem 1St 1Ur Zzuzustimmen. Selbst ein entschiedener Verteidiger des
Syllabus W1e Florian Rıess außerte schon VOT tast 100 Jahren hınsıchtlich der Deu-
tung dieses Dokuments: „Zuerst mMuUu INan wI1ssen, in welchem Sınn eın Satz
verdammt iSt; un! 1er genugt CS häufig nıcht, be1 dem natürlichen Wortsinn stehen

bleiben, sondern 190028  } mu{ autf die Quelle, Aaus welcher die verdammte Lehre
gyeschöpft 1St, zurückgehen Hat MNan die Bedeutung der verdammten Sätze e_

forscht, 1St der Schritt, die Erkenntnis, 1n welchem Sınne s1e von der Kirche
verurteılt sınd, möglıch. Ist dieser testgestellt, annn äßt sıch der Zzweıte Schritt tun

zZUT Ermittlung der entgegenstehenden Kirchenlehre.“ Miıt anderen Worten: Die
hıistorische Sıcht 1st für die Erklärung immer beachten. Die grundsätzliche Ma-
x1ime 1St 7zumeılst 1in einer geschichtlich bedingten un begrenzten Aussage eingeschlos-
sen un annn oft Ur Schwierigkeiten anıs Licht gebracht werden.

UÜberdies 1St 6S notwendiıg, die theologische ertung der angeführten
Dokumente bedenken. Gewiß weiß IMNMan theoretisch, dafß CS sıch 1er nıcht
unfehlbare, weiıl letztinstanzliche Lehraussagen der Kırche gehandelt hat: 1m prak-
tischen Argumentationsverfahren verg1fßt INa  e} das aber leicht un Afßt keine
Diskussion ber die glaubensmäfiige Gültigkeit der als theologischen Beweıls be1-
gebrachten Satze mehr Man sollte ruhig zugeben, da{fß sS1Ee auch objektiv Irrıges
enthalten. Endlich sollte MNan siıch darüber freuen, da{flß 6s einen echten Lehrfort-
schritt 1n der Kirche 71bt, in ihr, die als geschichtliche Gemeinschaft wesensnotwen-

dıg HLTE in der Geschichte 1n wachsender Ausdrücklichkeit auch erkenntnismäßig
sıch cselber kommt.

Als Zzweıtes Argument die Meıinung der Fortschrittlichen brachten die
Konservatıven den at7z VOT, da{f das echt auf Religionsfreiheit auch für die ob-
jektiv Irrenden den schlechthinnıgen Unterschied Von Wahrheit und Irrtum auf-
hebe Der Irrtum könne keine Rechte haben Aut diese Argumentatıon hat schon
VOrTr Jahren Max Pribilla überzeugend geAaNLWOTFTEL: „Religionsfreiheit, recht MVO1-

standen, besagt ıcht Schutz des Irrtums der Irrtum als solcher verdient keinen
Schutz, da in sıch Verkehrtes 1St sondern Schutz des irrenden Menschen,

Stımmen Aaus Marıa Laach (1865) 110.

216



y A e

el

der iıcht gehincierf werden soll, nach seinem Ge -issen Gott zu dienen. Auch das
irrende Gewissen legt Pflichten auf un verleiht dementsprechend Rechte,“ 19 Es
1St leicht einzusehen, da{ß NUr eine Person Rechtssubjekt 1St un seıin kann, 1  $
1aber die Abstraktion einer logischen Wahrheit oder eines logischen Irtums. Da-
miıt aber entfällt die Grundlage der dargelegten Argumentatıon der Konservatıven.
Man wırd auch bedenken mussen, daß CS nach der Lehre der Kirche immer schon
verboten WAar, jemand ZUr Taufe zwıingen oder ein ind ohne Erlaubnis der
Eltern taufen. Diese Lehre schließt aber die Lehre on der Religionsfreiheit
ein und 1St ohne diese nıcht verständlich1!.

In ıhrer Beweisführung, die des Gemeinwohls VON Kirche un Staat wiıllen
den relig1ösen on-Konformisten das echt auf Glaubensfreiheit bestreitet, flie- j  }Ren Z7We1 Omente9 eın geschichtliches un eın theologisch-sozi10logi-
sches. Die Ansicht, da{fß allein 1m „Glaubensstaat“ die gottgewollte Ordnung VOCI-

wirklicht werde, hat zunächst einen klar erkennbaren historischen rund Sie WUI-

zelt ın einer ursprünglich heidnischen Vorstellung. Im R ömischen Reich WT be-
kanntlich der öftentlich-rechtliche ult eine Sache des Staates. Die Weigerung,
diesem ult teilzunehmen, War sSOomı1t folgerichtig ein Staatsverbrechen. (Nur die
Judenschaft War VO  e} der Verpflichtung, Staatskult teilzunehmen, AUSSCHOMIM
und in dieser Hinsicht privilegiert.) Man meınte, die polıtische Einheit ordere die
rel1g1öse, un umgekehrt se1 Von Staats die religiöse Einheit schützen.
Im „christlich“ gewordenen Imperium Romanum wurde annn Theodosius
der katholische Glaube 1m Jahr 380 ofhfizielle Reichsreligion, die Kulte der Heiden
wurden verboten un iıhre Tempel gewaltsam geschlossen. Die auch rechtlich
geforderte FEinheit von Staat un Religion wurde W1e selbstverständlich auch 1m
Mittelalter übernommen. Sıe spiegelt S1C]  h in der polaren Einheıit Von Sacerdotium
und Imperium wıeder. 7u Begınn der Neuzeıt, 1im Zeitalter von Reformation un
Gegenreformation, wurde die Forderung ach Einheit Von „Ihron und Altar“
keineswegs aufgegeben. Nach dem Augsburger Religionsfrieden galt der bekannte
Satz: „CU1US reg10, e1us relig10“, Man War gerade 1im Luthertum der Ansicht, dafß
auch die polıtische Obrigkeit für die Einhaltung der Zehn Gebote 1im öffentlichen
Leben SOrgZeN. habe, dafß ıhr W1e INan die „custodia utrıusque tabulae“
von Gott her eıigne. Die Reichsstände hatten in gew1ssem Sınn „Kırchenhoheıit“,
die 1im Summepiskopat der Fürsten in den evangelischen Landeskirchen ıhren
Gıpfel erreichte. Von daher verstehen WIr, W1€ der Jurist Samuel Putftendorft (+
eine Kırchenrechtstheorie entwiıickeln konnte, nach der die oberste Kirchenleitung

den Hoheitsrechten des Staates gehörte. Das WAar natürliıch 1m Raum der katho-
ischen Kırche nıcht möglıch. Und doch wurde auch 1in ıhr der „Glaubensstaat“ als
„These“, als die normale gyottgewollte Ordnung, angesehen!??. Noch Leo 14

10 Prıibilla, Dogmatische Intoleranz und bürgerliche Toleranz, In dieser Zschr. 144 (1948/49)
11 Denzinger-Schönmetzer, Ind SYST.

Vgl Hartmann, Toleranz und christlicher Glaube (Frankfurt
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konnte in V„Libertas praestantıssımum “ (1888) 1ehren . „Deshalb mMu die bürger-
lıche Gesellschaft als Gesellschaft Gott als ıhren Vater und Urheber anerkennen
un sıch seiner Macht un Oberherrlichkeit in Ehrfurcht unterwerten. Eın gottloser
Staat oder, W as schließlich auch autf Gottesleugnung hinausläuft, ein Stadt; der,
w1e iInan SagtT, alle Religionen gleichmäßıg wohlwollend gesinnt 1St und allen
ohne Unterschied die gleichen Rechte zuerkennt, versündigt sıch die Gerech-
tigkeit Ww1e die gesunde Vernunft. Da 1m Staate notwendigerweıise Einheit
1m relig1ösen Bekenntnis bestehen mußß, hat sich der Religion bekennen,
welche die eINZ1Ig wahre iSt: diese ist, namentlıch in katholischen Staaten, nıcht
schwer erkennen, da iıhr die Merkmale der Wahrheit hervorleuchten. Die-
jeniıgen, die der Spitze des Staates stehen, mussen demnach diese Religion C1-

halten un beschützen, WECNN anders S1Ee in kluger un nuützlicher Weise das Wohl
aller Bürger Öördern wollen. Die öffentliche Gewalt 1St ZU Wohle der Unter-

eingesetzt: un WEn sS1e auch zunächst die Aufgabe hat, die Buüurger der 1rdı-
schen Wohlfahrt des Lebens entgegenzuführen, soll s1e doch nıcht die Erlangung
jenes höchsten un: etzten Gutes, in dessen Besitz die ew1ge Seligkeit des Menschen
besteht, erschweren, sondern erleichtern: das können s1e aber nıcht, WENN s1e die
Religion vernachlässıgen.

Hıer sınd alle theologischen Gründe un ıhre Konsequenzen bezüglich des ob-
jektiven Vorrangs des geschichtlich überlieterten „Glaubensstaates“ geNaANNT: (56-
sellschaft un Staat gründen in (sottes Schöpfung. Dieser Ur-Sachverhalt 1St auch
VO Staat als Staat: als politisch organısıertem Gemeıinwesen, anzuerkennen. Er
hat sıch deshalb Gott gemäafß der wahren, der katholischen Religion, die leicht
als wahre erkannt werden kann, bekennen. Er hat diese Religion schützen
un ördern. Und ZW AAar einmal des eigenen iırdischen Gemeinwohls willen
un ann auch 1mM Dienst endzeıtlichen Heıl seiner Bürger. Aus diesen CGsrün-
den hat die objektiv-wahre Ordnung un die 1n ıhr wurzelnde Norm den Vorrang
VOTL dem subjektiven Gewissen. Der objektiv-gültigen rechtlichen Ordnung hat sıch
der einzelne beugen; diese Z1Dt r eın subjektives Recht, ohl Um:-
ständen den verpflichtenden Spruch des möglicherweıse ırrenden Gewi1ssens.

Dıie fortschrittlichen Konzilsväter wenden diese Doktrin e1In: Es werde be1
den Konservatıven hauptsächlich mıiıttels abstrakter Prinzıpien argumentiert und
deduziert, und ZWAar in der theologischen Voraussetzung, als befände INan sich in
einer Welt, die der Sünde 1m wesentlichen unversehrt geblieben sel,; ın einer
heilgebliebenen Schöpfungsordnung, der AUS Gottes Gnade die übernatürliche B
Mmens1i0n beigefügt sel. In Wirklichkeit gebe S aber einen solchen Zustand icht.
Der geschichtliche Raum des Menschen se1 In all seinen Bereichen, auch 1n dem

der Einheit von Schöpfungs- un Gnadenordnung ımmer un notwendig
nwesenden naturalen, zutiefst durch die Sünde verwundet worden. Der Mensch

Zitiert nach Marmy Nr. 111/12
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ebe 1er un heute in eiNneM. „Interim“ 7wischen der ersten un 7weıten Ankunft
Christı, 7wischen seiner Epiphanıe un Parusıe, 1im Schnittpunkt der immer noch
währenden alten sündıgen un der heilen Weltzeit. In dieser Situation se1
0S aber keineswegs leicht, die wahre Religion un die Kırche, die diese reprasen-
tlert, erkennen. Die ausdrücklichen Christen un die Menschen der Kırche Wr
den immer 72000 „kleinen Herde“ gehören. Von daher se1l icht die 1m Glauben
geeinte Gesellscha f} konkret der Normalfall, nıcht die Gesellschaft als eın „Corpus
Christianum“, sondern dıe Auch weltanschaulich pluraliıstische Gesellschaft, die sıch
7zudem heute polıtisch 1in Demokratien organısiert habe Und se1 der „Glaubens-
Stdat dem geschichtlich eın obrigkeitsstaatliches Denken zugrunde lıege, tatsäch-
ıch nıcht die normatıve Gestalt des Staates, sondern der Staat: in dem die ]lau-
bensfreiheit als echt aller Bürger gefordert un gefördert werde.

Dazu komme noch, dafß 1ın der konkreten Ordnung der Dınge ach (sottes
Willen die Kırche, und S1e allein, MI1t ihren Mitteln die Menschen rel1g1ös
einen un auf Gott hın, den s$1e 1in Wort und Sakrament vermittle, auszurichten
habe Der Staat se1 sıch nıcht mehr AauUus eigener Vollmacht Subjekt der (sottes-
verehrung, wenngleich siıch Umständen, nämliıch dann, WEeNnN dem
Wıillen der Bürger entspreche, 1n den Akt der Gottesverehrung der Kirche hınelin-
geben könne.

Von da Aaus musse INan den grundsätzliıchen Vorrang des subjektiven Rechts VOL

dem objektiven erkennen un: anerkennen. Der Mensch 1St als Person ursprung-
liıcher un einziger Träger vVvon Rechten, un ann deswegen das Gerechte,
das ıhm 1er un Jjetzt rechtens Zukommende, Von den anderen, die ıhrerse1its eben-
talls Rechtssubjekte sind, beanspruchen. Gerade darın, un ULr darın, 1St die
objektive Rechtsordnung, das Rechtsgesetz, das die „wischenmenschlichen Bez1e-
hungen der Rücksicht des Rechts regelt, begründet. Nıcht umgekehrt! Aus
diesem Grunde hat 1im Konfliktsfall das subjektive Recht den Vorrang vVor dem
objektiven, un darum 1St das Recht aut Religionsfreiheit auch für das tatsächlich
irrende Gew1ssen fordern, eın Recht, das 11ULXE durch die Rechte der Mıt-Personen
begrenzt werden ann.

1le diese Überlegungen schließen den Konfliktsfall keineswegs AUS, sondern ein:
der Zwiespalt 7zwıschen der objektiv-normatıven und subjektiv-personalen Seite
im Bereıch des Sıttlich-Relig1ösen, 7zwischen dem Recht des einzelnen un dem
Rechtsgesetz der Gemeinschaft 1St immer möglich. Diese Problematik gründet in
Uullserer auch noch VO  3 der Sünde bestimmten heilsgeschichtlichen Sıtuation. S1ie 1St
1n dieser URSETET Weltenstunde autf Hoffnung hın auszuhalten, daraufhin, daß s1ie
CTST durch das endgültige und unverhüllte Oftenbarwerden des Heils entfällt.

Dıie „Erklärung ber die Religionsfreiheit“ 1St dem Konzıil als eıl des Okume-
nısmus-Schemas vorgelegt worden. Als Begründung WIr  d der Zusammenhang des
ökumenischen Gesprächs den Christen mit der rage der Religionsfreiheit
SCNANNT, Erzbischof Garrone VO  3 Toulouse hat mi1t echt och weıtere Gründe,
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die die Wichtiekeit dieser Frage für die Beziehung von Kirche un Welt heute er-
hellen, beigebracht: Das eue demokratische Verständnis VO Staat, das mıttel-
alterliche Auffassungen un: auch solche och des Jahrhunderts abgelöst habe,
weıterhin die Notwendigkeıit, in der konkreten Bestimmung des Gemeinwohls sıch
heute die Welt, ıcht NUr einzelne Natıionen VOr Augen halten, eine Welt,
die gerade in relig1öser Hınsıcht pluralıstisch sel1, Endlich machte darauf auf-
merksam, daß 1ın Weıse der Subjektcharakter des Menschen, die ST-
bare Würde der Person un ihres Gewissens, iın den Blick gekommen se1. Doch auch
abgesehen VOon diesen wichtigen Feststellungen. dart die Lage der Christen ın den
totalitären Staaten VOor allem kommunistischer Prägung ıcht VEISCSSCH werden.
S1e ordert nachdrücklich Religionsfreiheit 1mM inn der Konzilsvorlage.
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Deutsche Jesuıitenmission Bombay — Abrüstung — Französische Malerei des Jahr-
hunderts VO  $ Davıd bıs Cezanne Die „Retortenkinder“ Dr Petruccıis Arbeits-
losıgkeit 1n Italien Bischöfliche Inıtiatıve Zur Agrarreform ın Südamerika

Deutsche Jesuıtenmission Bombay
Der bevorstehende Eucharistische Weltkongrefß lenkt die Aufmerksamkeit der katholischen Welt
auf das Erzbistum Bombay, das bei einer Ausdehnung VON 65 500 gkm un einer Bevölkerung VOND

rund 01910 Einwohnern heute 248 300 Katholiken zahlt Das Gebiet Bombay 1St ZU

eıl altes Christenland. Franziskaner und Jesuiten hatten dort missionijert. Vons
Karmeliten Apostolische Vikare Im Jahr 1850 beriet der Schweizer Kapuzinerbischof Anastasıus
Hartmann Schweizer und deutsche Jesuıten nach Bombay. Sıe fanden bei ihrer Ankunft 50 01010
Katholiken VOr, die ber durch das SOgeNaNNTE „goanesısche Schisma“ gespalten Die me1-
sten VON ihnen portugiesischer Herkunft un nahmen 65 übel auf, daß der Heilige Stuhl
das veraltete portugiesische Patronatsrecht aufgehoben hatte. Schliefßlich wurden die Portugal -
hängenden Gemeinden der außerordentlichen kirchlichen Gerichtsbarkeit VO  3 Goa unterstellt:
doch erschwerten die sıch ergebenden vers  jiedenen Jurisdiktionen die Seelsorge.

1854 wurde der deutschen Jesuıtenprovinz das Apostolische Vıkariat Poona und 1858 das Apo-
stolische Vıkariat Bombay übertragen: eın Gebiet VO:  =) der Größe des damaligen Deutschen Rei-
ches Bischof Hartmann erwartete VO  3 den Jesuiten VOr allem die Hebung des daniederliegenden
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